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An die  
Mitglieder des VKDA-NEK 
sowie die Kirchenkreise und Kirchengemeinden 
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Rundschreiben 10/2006 
 

 
 

KAT-Reform 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 

Die Tarifvertragsparteien haben am 1. Dezember 2006 ihre Verhandlun-
gen zum neuen KAT und dem dazugehörigen Tarifvertrag zur Überleitung 
(TVÜ-KAT) abgeschlossen. Damit haben sich die Verhandlungskommissionen 
in allen noch strittigen Punkten geeinigt. Es bleibt nunmehr abzuwarten, ob die 
über den Abschluss entscheidenden Gremien der Tarifpartner das Verhand-
lungsergebnis akzeptieren. Dies kann seitens der Gewerkschaften leider erst im 
Laufe des Monats Januar 2007 geschehen. Für den Fall der Zustimmung können 
wir erst zu diesem Zeitpunkt sicher gehen, dass über den Vollzug der Schrift-
form die Tarifverträge wirksam werden. Es ist jedoch beabsichtigt, Ihnen schon 
vorher, wenn die ersten internen Hürden genommen sind, die Entwürfe zur Ver-
fügung zu stellen.  
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Unsere Tarifkommission hat damit begonnen, für die Personalabteilungsleitun-
gen Muster der Umstellungsmitteilungen zu erarbeiten. Wir gehen davon aus, 
Ihnen dieses Muster spätestens Anfang Januar zur Verfügung stellen zu können.  
 
In der letzten Verhandlungsrunde ist noch eine neue Lösung für bisher festge-
legte Beschäftigungszeit gefunden worden. Daher möchten wir für die Arbeits-
verhältnisse, bei denen es bisher versäumt wurde, die Beschäftigungszeit nach  
§§ 19 und 21 KAT-/KArbT-NEK festzusetzen, dringend empfehlen, dieses 
umgehend nachzuholen. Nach den entsprechenden Fristen ist eine Festsetzung 
bis zum 31. März 2007 möglich. Diese Festsetzung nach den bisherigen Rege-
lungen des § 19 KAT-/KArbT-NEK wird für die bereits bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnisse in der Zukunft Bedeutung behalten. Zur Rechtssicherheit in 
der Zukunft ist es daher wichtig, diese Beschäftigungszeit weitestgehend unan-
fechtbar nach § 21 KAT-/KArbT-NEK festgesetzt zu haben. Zu evtl. auftau-
chenden Fragen bei der Anerkennung anstellungsträgerfremder Beschäftigungs-
zeiten bzw. länger zurückliegenden, nehmen wir gern Stellung.  
 
 
 
 

 
Kunst 


